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Freileitungsbau in Natura 2000-Gebieten
Anpassung und Anwendung der Planungsinstrumente nach §§ 34, 35
BNatSchG im Genehmigungsverfahren
Construction of overhead cables in Natura 2000 sites –
modification and application of planning instruments in the approval procedure 

Zusammenfassung
Die bestehenden Vorlagen zur Durchführung von FFH-Er heb -
lichkeits- und FFH-Verträglichkeitsprüfungen wurden anhand
von Projekten des Fernstraßenbaus erstellt. Aufgrund der
anders gelagerten Auswirkungssituation bei Energiefrei lei -
tun gen lassen sich diese Vorlagen nur bedingt anwenden
bzw. führen zu einem unverhältnismäßig hohen Untersu -
chungs aufwand. Gerade bezüglich der Gesamtbetrachtung
eines FFH-Gebietes, der Schutzgebiets-Kohärenz und der
Kumulationswirkung von Eingriffen können für Freilei tungs -
bau vorhaben vereinfachte Untersuchungs- bzw. Prüfungs -
schritte ausreichen. Nur wenn Auswirkungen auf die Vo gel ar -
ten nach VSchRL oder die Anlage von Wald durch que run gen
bei einem Vorhaben absehbar sind, wird eine vertiefende
Betrachtung der genannten Aspekte erforderlich.

Summary
The existing guidelines on how to assess the impact of pro -
jects on special protected areas according to the European
Habitats Directive were developed on the basis of highway
construction projects. Due to the different implications of
overhead electrical transmission wires, the use of these out-
lines is limited and/or creates excessive investigation ex pen -
ses. For construction projects of overhead cables, simplified
investigation and/or assessment steps can be sufficient, es -
pecially concerning the overall assessment of a special pro-
tected area according to the European Habitats Directive,
the protected area’s coherency and the cumulative effect of
various impacts. Only if effects on bird species listed under
the European Birds Directive, or if the construction of forest
crossings are anticipated, would a more detailed analysis of
the above-mentioned impacts be necessary.

Einführung

Die Ausweisung von Natura 2000-Gebieten, d.h. Schutzge-
bieten im Sinne der FFH-Richtlinie bzw. der Europäischen
Vogelschutzrichtlinie ist ein vergleichsweise junges Instrument
des Naturschutzes, welches durch Integration in das Bundes -
naturschutzgesetz (§§ 34, 35 BnatSchG) in nationales Recht
überführt wurde. Während sich bei den „althergebrachten“
Planungsinstrumenten – naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung, Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer
Begleitplan – im Laufe der Zeit ein grundsätzlicher, allgemei -
ner Konsens zu formalen und inhaltlichen Anforderungen
zwischen Genehmigungsbehörden, Planern und Vorhabensträ -
gern herausgebildet hat, steht eine solche Entwicklung bei
den neuen Planungsinstrumenten nach FFH-RL bzw. VSchRL
– FFH-Vorprüfung (Erheblichkeitsprüfung), FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung und FFH-Ausnahmeprüfung – noch aus. 

Entsprechende behördliche Vorgaben liegen bisher für Vor-
haben des Bundesfernstraßenbaues vor (Leitfaden FFH-VP/
Musterkarten FFH-VP). Allgemein wird vor allem behördli-
cherseits von einer Übernahme dieser Vorgaben für die Ge-
nehmigungsverfahren anderer Vorhaben – namentlich des
Freileitungsbaues – ausgegangen. Aus der Sicht des Planers
besteht aufgrund wesentlicher Unterschiede zwischen den
„Eingriffsarten“ Straßenbau und Freileitungsbau dagegen ein
erhebliches Erfordernis zur Anpassung. 

Verfahren nach §§ 34, 35 BNatSchG –
Besonderheiten gegenüber anderen 
Planungsinstrumenten

Mit traditionellen Planungsinstrumenten der Eingriffsregelung
(UVP) vergleichbar ist zunächst der dreistufige Aufbau. Steht
die Erheblichkeit nicht sowohl seitens der Genehmigungs-
behörden wie auch des Vorhabenträgers außer Frage, wird
zunächst eine Vorprüfung (Erheblichkeitsprüfung) durchge-
führt, bei Feststellung der Erheblichkeit eine Verträglichkeits -
prüfung und – falls diese negativ ausfällt, der Eingriff jedoch
als dem öffentlichen Interesse dienend eingeschätzt wird –
die Prüfung eines Ausnahmetatbestandes. 

Abbildung 1: Schematisierter Verfahrensablauf zur FFH-Ver -
träg lichkeit
Figure 1: Impact assessment according to the European Ha -
bitats Directive
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Sachsen-Anhalt). Die relevanten Lebensräume und Arten
werden aufgelistet, gegebenenfalls auch mit Nennung der
Flächenanteile am Gesamtgebiet bzw. der Populationsgröße,
jedoch ohne Angaben zur Verortung innerhalb des Gebietes.
Managementpläne bzw. Pflege- und Entwicklungspläne, die
eine weiterführende Beschreibungen des Ist-Zustandes in text -
licher oder kartographischer Form enthalten könnten, existieren
oftmals noch nicht oder sind zumindest kaum als Planungs-
grundlage verfügbar. In der Praxis ist oft bereits die Über-
nahme der Natura 2000-Gebietsgrenzen in Planungen bzw.
Kartierungen auf 10.000er Maßstabsebene erschwert, da die
bei den Behörden vorliegenden Übersichtskarten bzw. erhält -
lichen GIS-Daten für weitaus kleinere Maßstäbe generalisiert
sind. 

Für die detaillierte Untersuchung im „Nahbereich“ des Vor-
habens erfolgt zunächst eine technische Beschreibung des
Vor habens und seiner Wirkfaktoren. Diese ähnelt den ent -
sprechen den Inhalten einer UVS. Wirkfaktoren werden nach
ihrer baubedingten, anlagebedingten oder betriebsbedingten
Entstehung unterschieden und entsprechen damit großteils
den Auswirkungen des Vorhabens auf die biotischen Schutz-
güter im Sinne der Umweltverträglichkeit. Zu beurteilen sind
die vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele des Schutzgebietes (s. oben), also der Lebensräume des
Anhangs I sowie Arten des Anhangs II der FFH-RL. Eben-
falls geforderte Aussagen zu vorhabenbezogenen Maßnahmen
zur Schadensbegrenzung sind in der Regel den Maßnahmen
zur Vermeidung und Minderung sowie zum Ausgleich und
Ersatz im Sinne der Eingriffsregelung vergleichbar.

Weit größeren Raum als bei der Umweltverträglichkeitsprü-
fung bzw. naturschutzfachlichen Eingriffsregelung nimmt
bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung zwangsläufig die Mit -
be trach tung anderer, gegebenenfalls zusammenwirkender
Pläne und Projekte so wie die Ermittlung und Bewertung der
kumulativen Beeinträchtigungen ein, denn im Mittelpunkt
der FFH-Verträglichkeitsprüfung steht ja nicht das Vorhaben
mit seinen Auswirkungen, sondern das – gesamte – Schutz-
gebiet mit seinen Erhaltungszielen. 

So wird letztlich über die FFH-Verträglichkeit eines Eingriffs
auch unter Berücksichtigung seiner Auswirkungen in Kumu-
lation mit den Auswirkungen anderer Eingriffe in Verant-
wortung ganz anderer Vorhabenträger entschieden. Ist dies bei
Vorhaben in staatlicher oder „halbstaatlicher“ Trägerschaft
möglicherweise noch praktisch durchführbar, können sich,
sobald ein solches „A darf nicht, weil B schon durfte – Prin-
zip“ auf privatwirtschaftliche Vorhaben angewandt wird, recht -
lich stark umstrittene Situationen ergeben.

Gründe für begrenzte Inhaltsanforderungen zur
FFH-VP im Freileitungsbau

Der Leitfaden FFH-VP/Musterkarten FFH-VP ist nicht nur
inhaltlich (im Hinblick auf die Art und Weise der Auswir-
kungen), sondern auch hinsichtlich des geforderten Planungs -
aufwandes auf Fernstraßenbauprojekte zugeschnitten. Das
Ausmaß sowohl der baubedingten (Straßenbaumaßnahme an
sich) als auch der anlagebedingten (Flächenverbrauch, Bo-
denversiegelung, Beseitigung von Vegetation etc.) sowie der
betriebsbedingten Auswirkungen (Gefährdung und Vergrä-
mung sowie Zerschneidung von Wanderungsrouten der Fau-
na durch Fahrzeugbewegungen, Lärm, Abgasemissionen)
rechtfertigt den dort geforderten Planungsaufwand. 

Ausgangspunkt und Gegenstand dieser Verfahrensschritte sind
jedoch nicht – wie in der UVP – der Eingriff und seine Aus-
wirkungen bzw. – wie im LBP – sein Ausgleich, sondern das
Schutzgebiet und seine Erhaltungsziele. Beginnt eine Umwelt -
verträglichkeitsstudie i.d.R. mit einer kurzen, zusammenfas-
senden Beschreibung des Eingriffes, wird bei der Studie zur
FFH-Verträglichkeitsprüfung eingangs eine Betrachtung des
gesamten Schutzgebietes gefordert. Obwohl auch hier vor-
erst von einer zusammenfassenden, weniger detaillierten Form
ausgegangen wird, ist dies bei Gebieten von der Größe mehre -
rer Kommunen mit erheblichem Aufwand verbunden. Hinzu
kommt, dass in einigen Bundesländern differenzierte gebiets-
bezogene Planungen (Managementpläne) noch immer fehlen.

Eine weitere Anforderung für die Planung ergibt sich daraus,
dass Natura 2000 als europaweites Netz von Schutzgebieten
gesehen wird, dessen Kohärenz zu sichern ist. Daher bedeu-
tet eine Lage des Vorhabens im FFH- oder SPA-Gebiet zwar
in jedem Falle eine FFH-Erheblichkeit; die Lage außerhalb des
Gebietes genügt jedoch keineswegs in jedem Falle, um die
FFH-Erheblichkeit zu verneinen. Richtwerte zu Abständen
gibt es nicht, sie sind je nach Art der Maßnahme, dem Erhal-
tungsziel des Gebietes bzw. nach der Betroffenheit FFH-re-
levanter Lebensräume oder Arten (seien es nun Pflanzenge-
sellschaften oder Brutvogelkolonien) durch den Planer und die
für die Prüfung zuständige Fachbehörde abzustimmen. Hier
sind fachlich fundierte Entscheidungen zwar möglich, bei
gesellschaftlich eher umstrittenen Vorhaben (etwa dem Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe oder dem Bau von Wind-
parks im Binnenland) wird einer „Gutachtensschlacht“ je-
doch Tür und Tor geöffnet. 

Inhaltsanforderungen und Verfügbarkeit 
von Datengrundlagen

Im Leitfaden zur FFH-VP des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Wohnungswesen wird als erster Abschnitt eine
„Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungs -
ziele maßgeblichen Bestandteile“ gefordert. Gemeint ist hier
nicht ein vom Eingriff betroffenes bzw. durch ihn potentiell
beeinflusstes Areal, sondern das gesamte FFH- oder SPA-Ge-
biet – unabhängig von seiner Ausdehnung und davon, ob der
Eingriff es nur randlich tangiert oder zerschneidet. Diese Dar -
stellung soll die Erhaltungsziele des Schutzgebietes, einen
Überblick über die im Gebiet vorhandenen Lebensräume des
Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie so-
wie Aussagen zu Managementplänen bzw. behördlicherseits
geplanten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen beinhalten.

Diese Betrachtung ist zunächst „allgemein“ für das gesamte
Schutzgebiet und im Anschluss an eine technische Beschrei-
bung des Vorhabens und seiner Wirkfaktoren nochmals in aus -
führlicherer Form für einen detailliert untersuchten Bereich
durchzuführen. Für diesen Bereich erfolgt – analog der Biotop -
kartierung für eine UVS oder einen LBP – eine Kartierung der
Lebensraumtypen des Anhangs I sowie der Tier- und Pflan-
zenarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.

Als Quelle für die „allgemeine“ Darstellung des Gesamtge-
bietes ist in der Regel nur der Standard-Datenbogen verfügbar.
Er nennt die Erhaltungsziele des Schutzgebietes in allgemei-
ner Formulierung (z.B. „Erhaltung und Wiederherstellung ei-
nes günstigen Erhaltungszustandes der gemeldeten Lebens-
räume einschließlich aller dafür charakteristischen Arten nach
Anhang I und der Arten nach Anhang II der FFH-RL“ – LfU
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Bei Vorhaben des Freileitungsbaus ergeben sich nicht nur an-
dere Auswirkungen auf Natur und Umwelt, auch die Schwere
des Eingriffs in seiner Gesamtheit ist in der Regel erheblich
geringer einzuschätzen. Dies wird bei einem Vergleich der
Eingriffswirkungen deutlich:

Baubedingte Auswirkungen: Während eine Straßenbau-
maßnahme oft über Monate oder gar Jahre außerordentlichen
Verkehrs- und Baustellenlärm bzw. Staub- und Abgasemis-
sionen mit sich bringt, sind die entsprechenden Auswirkun-
gen beim Bau einer Energiefreileitung nur punktuell und eher
denen beim Bau eines Einfamilienhauses vergleichbar. Die
Baudauer beträgt je Maststandort wenige Tage. Entsprechend
geringer sind die Vergrämungswirkungen für die Fauna.

Anlagebedingte Eingriffswirkung: Hierbei unterscheiden
sich Straßen und Freileitungen grundlegend. Bei einer Straße
betrifft der Flächenentzug für Vegetation und Biotope das ge-
samte Bauwerk in voller Länge und Breite. Das ununterbro-
chen durchgehende Beton- bzw. Asphaltband einer Straße
kann auch die Ausbreitung von Pflanzenarten (soweit ihre Sa-
men nicht durch den Wind transportiert werden) behindern
und stellt ein Hindernis für bodenbewohnende Kleintiere dar.

Bei einer Energiefreileitung sind dagegen nur die Maststand -
orte betroffen. Der dauerhafte Flächenentzug durch Versiege -
lung liegt je Maststandort einer 110-kV-Trasse etwa bei 4 m²
(1 m² je Eckstiel). Bei durchschnittlichen Spannfeldweiten
(Abständen zwischen den Masten) von 250 bis 300 m kann die
Inanspruchnahme wertvoller Offenland-Vegetationsflä chen für
Maststandorte i.d.R. vermieden werden. Flächenhafte Auswir -
kungen sind zumeist nur bei der Einrichtung von Walddurch-
querungen zu erwarten.

Ein Auswirkungsschwerpunkt bei Energiefreileitungen liegt in
einer möglichen Beeinträchtigung der Vogelwelt. Die Seile von
Freileitungen stellen für Vögel ein Hindernis im Luftraum dar.
Hier besteht ein Verletzungs- oder Tötungsrisiko durch die Kol -
lision mit den Seilen. Insbesondere geht die „Drahtanflug ge -
fahr“ vom so genannten Blitzschutz- bzw. Erdseil aus. Dieses
Risiko kann in besonderen Situationen jedoch durch eine An-
bringung von Vogelschutzmarkierungen wirksam vermindert
werden. Bodenbrütende Vögel meiden Lebensräume in der Nähe
von Freileitungstrassen, da die Masten geeignete Ansitzwar-
ten für Greifvögel als Fressfeinde darstellen. Eine Gefährdung
für Vögel durch Stromschlag besteht bei kleineren Leitungen
(bis zur Mittelspannungsebene) insbesondere älterer Bauart.

Betriebsbedingte Auswirkungen: Bei einer Straße gehen be -
triebsbedingt – durch den Fahrzeugverkehr – Risiken für die Tier -
welt aus. Neben der Tötung größerer Tiere durch Wild unfälle
(betroffen können hier ebenfalls auch Greifvögel sein, für die
die Kadaver eine verlockende Nahrungsquelle darstellen) ist
die Vergrämung störempfindlicher Arten zu nennen. Betriebs -
bedingte Auswirkungen der Freileitung auf Vegetation, Fau-
na und Biotope können in der Regel ausgeschlossen werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der „Eingriff Freilei -
tungsbau“ insbesondere unter einem Aspekt, nämlich der anla -
gebedingten Auswirkungen auf die Avifauna mit dem „Eingriff
Fernstraßenbau“ verglichen werden kann. Eine Anwendung des
Leitfadens FFH-VP in unveränderter Form bei Freileitungs-
projekten führt daher zu einem unverhältnismäßigen Untersu -
chungsaufwand, aus dem keine verwertbaren Ergebnisse für die
eigentliche Fragestellung resultieren. Eine mögliche Ausnah -
me, die jedoch nur bei einzelnen Bauvorhaben eintritt, kann
die Neuanlage von Walddurchquerungen darstellen.
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Thesen

• Grundsätzliche Fragestellung bei der Beurteilung der FFH-
Erheblichkeit (Vorprüfung) bzw. – falls letztere überhaupt
gegeben ist – der FFH-Verträglichkeit eines Freileitungsbau -
vorhabens muss sein, ob bzw. inwieweit Vogelarten nach den
Anhängen der VSchRL oder als Charakterarten der Lebens -
raum typen nach Anhang I der FFH-RL betroffen sein können. 

• Besteht eine solche Betroffenheit nicht, ist mit Auswirkungen
auf die Kohärenz des Natura 2000-Schutzgebietsnetzes kaum
zu rechnen. Die Beschreibung des vollständigen Schutzge-
bietes kann in diesem Falle inhaltlich stark reduziert werden. 

• Eine Betroffenheit nicht unmittelbar berührter (lediglich be -
nachbarter) Gebiete ist in diesem Falle kaum anzunehmen.

• Eine Kumulation mit den Auswirkungen anderer Eingriffe
ist i.d.R. nur dann relevant, wenn es sich um Auswirkungen
auf die Avifauna handelt (z.B. Windenergieanlagen etc.).

• Hinsichtlich Flächenverbrauch, Emissionen etc. sind die Aus  -
wirkungen einer Freileitung dagegen zu gering, um als nen-
nenswerte Verstärkung entsprechender Auswirkungen z.B.
eines Straßenbau- oder Rohstoffabbauvorhabens gelten zu
können.

• Einen Sonderfall, bei dem ein erhöhter Untersuchungsauf-
wand erforderlich sein kann, stellt die Anlage von Wald-
durchquerungen dar.
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